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Beschlussvorlage

Federführend:
FBII - Bau- und Ordnungsverwaltung

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2010/MC/134
öffentlich
13.04.2010
Frau C. Pinno
Herr J. Banek

Befreiung von der Festsetzung zur Bepflanzung  mit Eschen Fraxinus 
`Westhof´s Glorie im B-Plan Nr. 23 " Fangelturm

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 21.04.2010 Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Malchin beschließt die im B-Plan Nr. 23 “Fangelturm“ festgesetzte
Baumart von Eschen Fraxinus Westhof` auf die Hainbuche Carpinus betulusl auszuweichen  
und neu festzusetzen.
Die Pflanzqualität wird gemäß Festsetzung im B-Plan beibehalten:
Hochstamm mit Ballen, Stammumfang 20-25cm.

Sach- und Rechtslage:
§ 22 KV Entscheidung der Gemeindevertretung
Die Änderung des Pflanzgutes wird erforderlich, weil die Sorte Westhofs Glorie 
sehr stark vom Eschentriebsterben befallen werden.
Anlage: Zustimmung von A&S in der Anlage beigefügt.
Von Seiten der unteren Naturschutzbehörde liegt die mündliche Zustimmung zur Änderung 
der Pflanzung vor.

Finanzielle Auswirkungen:
Sind nicht zu erwarten, weil die Pflanzung durch den Erschließungsträger Solidex erfolgt.

Anlagen:
Zustimmung A&S

L e b e n s l a u f
(Beratungsverlauf der Vorlage 2010/MC/134 mit Realisierungsvermerk)

Beschlüsse:

21.04.2010
V/MC/008 Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschluss:
Die Stadtvertretung Malchin beschließt die im B-Plan Nr. 23 “Fangelturm“ festgesetzte
Baumart von Eschen Fraxinus Westhof` auf die Hainbuche Carpinus betulus auszuweichen  
und neu festzusetzen.
Die Pflanzqualität wird gemäß Festsetzung im B-Plan beibehalten:
Hochstamm mit Ballen, Stammumfang 20-25cm.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 18
Nein-Stimmen: 1
Enthaltungen: 0


	L e b e n s l a u f 

